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Beschlussvorlage 
Stpl/023/2021 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 10.06.2021 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 23.06.2021 öffentlich Beschluss-Auflage 
 

Betreff: 

Zeitgemäße Aktualisierung der Nünberger Kinderspielplatzsatzung 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 21.04.2021 
 
Anlagen: 

Antrag_ Kinderspielplatzsatzung_SPD 
Sachverhalt 
Satzungsentwurf 

 
Sachverhalt (kurz): 
Die KSpS von 1991 muss dringend aktualisiert werden und auf den aktuellen rechtlichen und 
technischen Standard gebracht werden.  
 
Die Anforderung an die Gestaltung und insbesondere die Begrünung wurden erhöht, um für 
alle Hausbewohner gut nutzbare Außenbereiche zu schaffen Kernziel ist dabei, 
Spielplatzflächen so zu gestakten, dass sie auch den Anforderungen des demografischen 
Wandeels gerecht werden. Der zunehmenden Bedeutung vion Spielflächen für die 
Grüninfrastruktur trägt das Gebot „Spielplatz vor Stellplatz“ (GaStS) Rechnung, gleichzeitig 
werden mit der Novelle auch grünordnerische Ziele der Klimaanpassung neu definiert..  
 
Von 2008 bis 2021 war eine Kinderspielplatz-Ablösung rechtlich ausgeschlossen und wurde 
erst mit der BayBO-Novelle zum 01.02.2021 wieder eingeführt. Das derzeit hierfür geltende 
stadtinterne Verfahren soll erheblich vereinfacht und auf pauschalierte Beträge pro m² 
Kinderspielplatzfläche umgestellt werden, um auch im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
und im vereinfachten Verfahren mit der Genehmigungsfiktion zeitliche Konflikte zu reduzieren. 
 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

Die Ablösung soll umgestellt werden auf einen pauschalierten Kostenbeitrag pro m² 
Kinderspielplatzfläche für zwei Zonen analog der Stellplatzsatzung (innnerhalb und 
außerhalb des Rings B4R). 

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. I/II/Stk 

   SÖR, UwA, J, Stpl 
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Gutachtenvorschlag (AfS 10.06.2021): 
Der Stadtplanungsausschuss begutachtet den beiliegenden Entwurf der 
Kinderspielplatzsatzung – KSpS und empfiehlt dem Stadtrat, diese Satzung zu erlassen. 
 
Beschlussvorschlag (StR 23.06.2021): 
Gemäß Gutachten des Stadtplanungsausschusses vom 10.06.2021 wird der Erlass der 
beiliegenden Kinderspielplatzsatzung - KSpS beschlossen. 
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